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BVERZ
Bundesstraßenverzeichnis 
mit den Fern- und Nahzielen

Das Bundesstraßenverzeichnis mit den Fern- und Nahzielen (BVERZ) 
hat seine gesetzliche Grundlage in § 1 Abs. 5 des Bundesfernstraßenge-
setzes (FStrG). 

Demnach werden für Bundesfernstraßen Straßenverzeichnisse geführt. 
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 
(VwV-StVO) führt entsprechend aus, dass das für Verkehr zuständige 
Bundesministerium das Bundesstraßenverzeichnis herausgibt.  

Das BVERZ enthält alle Straßen, die gemäß § 2 des FStrG als Bundes-
straßen gewidmet sind. Es stellt ein Gesamtverzeichnis der Bundesstra-
ßen dar und dient als streckenstatistische Grundlage. Es enthält für jede 
Bundesstraße den Streckenverlauf, beschrieben durch die im Verlauf 
der Bundesstraße liegenden (verkehrsbedeutenden) Fern- und Nahziele 
ggf. mit verkehrlichen Verknüpfungen, und die Entfernungen zwischen 
benachbarten Zielen. Als Fern- und Nahziele kommen sowohl Orte als 
auch verkehrliche Verknüpfungen in Frage. 

Daneben enthält es die Fernziele gesondert vom Streckenverlauf, ge-
trennt für beide Fahrtrichtungen, die Überlagerungsbereiche mit ande-
ren Bundesstraßen sowie die Unterbrechungen von Bundesstraßen mit 
Angabe der Unterbrechungslänge und Bezeichnung der Straßen, die den 
weiteren Verlauf ersetzen.

Die Fern- und Nahziele sind von den zuständigen Straßenverkehrsbehör-
den bei der Auswahl der Ziele im Rahmen der Wegweisung zu beachten 
(vgl. dazu VwV-StVO zu Zeichen 415 bis 442 und zu Zeichen 310 und 
311). Entsprechend den Richtlinien für die wegweisende Beschilderung 
außerhalb von Autobahnen, wonach außerorts pro Richtung in der Regel 
nur ein Fern- und ggf. nur ein Nahziel angezeigt werden sollte (RWB 
2000, 3.4 (3)), weist das BVERZ für jeden Abschnitt einer Bundesstraße 
für beide Fahrtrichtungen jeweils (mindestens) ein Fern- und Nahziel 
aus, die an der Bundesstraße liegen und ihren Verlauf kennzeichnen. 

Damit liefert das BVERZ die Grundlage für die Auswahl einheitlicher, 
plausibler Zielangaben auch über Verwaltungs- und Ländergrenzen 
hinweg, womit die Konsistenz in der Zielführung gewährleistet werden 
soll.

Das BVERZ ist insbesondere bei Neuplanung der Wegweisung zu über-
prüfen und mit den betreffenden Behörden abzustimmen. Gegebenen-
falls erforderliche Änderungen sind der BASt mitzuteilen, damit das 
Verzeichnis aktualisiert wird. Die Ausgestaltung und Aufstellung der 
wegweisenden Zeichen richtet sich nach den Richtlinien für wegwei-
sende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), die vom für 
Verkehr zuständigen Bundesministerium im Einvernehmen mit den zu-
ständigen obersten Landesbehörden im Verkehrsblatt bekannt gegeben 
werden.

Kostenloser Download unter
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berverz.html
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